
S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung 

des Zweckverbandes „Abwasserverband Siek“ 
 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl..-H- S. 122) in Verbin-
dung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57 und der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9 
a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl.Schl.-H. S. 27) und der §§ 1 und 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung vom 
13.11.1990, jeweils in den aktuellen Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch 
die Verbandsversammlung vom 06.12.2016 folgende Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung 
des Zweckverbandes „Abwasserverband Siek“ (Beitrags- und Gebührensatzung) er-
lassen:  
 
 

I. Abschnitt 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
 

(1) Der Verband betreibt die Schmutzwasserbeseitigung nach Maßgabe der Sat-
zung über die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) in der jeweils gelten-
den Fassung als jeweils eine selbständige öffentliche Einrichtung 

 
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, 

 
b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (Entsorgung des Abwassers aus 

abflusslosen Sammelgruben), 
 

c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (Entsorgung des Fäkalschlamms 
aus Hauskläranlagen). 

 
 

(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die erstmalige Herstellung, den wei-
teren Ausbau oder Umbau der Abwasseranlagen – nur Schmutzwasser – ein-
schließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträ-
ge), 

 
b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungser-

satz), 
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c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlagen (Abwassergebühren). 

 
(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Abs. 2 a) und b) ist die Anschlussleitung 

von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstückes, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

 
 

II. Abschnitt 
Abwasserbeitrag 

 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
 

Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse oder auf andere 
Weise gedeckt wird, für die Herstellung, den Ausbau und Umbau der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des jeweils ersten Grund-
stücksanschlusses Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme erwachsenen Vorteile. 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 

 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut o-

der gewerblich genutzt werden dürfen, 
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 
der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung an-
stehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bür-

gerlich-rechtlichen Sinne. 
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§ 4 
Beitragsmaßstab für die Abwasserbeseitigung 

 
 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbe-
zogener Flächenbeitrag erhoben. 

 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden je Voll-

geschoss 100 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss 
gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht 
feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangener 
3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollge-
schoss gerechnet. 

 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, für die eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinaus-

reichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese 
darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die inner-

halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstückes, höchstens jedoch die Fläche, die durch eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB erfasst wird, ansonsten die Fläche 
zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine 
Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen, 

 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – c) erge-

benden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Flä-
che zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstae 
c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen 
hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung o-
der gewerblichen Nutzung entspricht, 

 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne 

oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder oder Festplätze – 
nicht aber Sportplätze und Friedhöfe) 75 % der Grundstücksfläche, bei 
Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz 
oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage an-
geschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 
0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-
ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grund-

fläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird die-
sen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeit verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück 
erfolgt, 

 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Plan-

feststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zuge-
lassen ist (z. B. Abfalldeponie), die Fläche des Grundstückes, auf die 
sich die Planfeststellung bezieht. 

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzuläs-

sige Zahl der Vollgeschosse, 
 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschos-
se nicht festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Hö-
he der baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerun-
det werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung. 

 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 

werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung er-
gebenden Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen 
Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchstabe b) überschrit-
ten werden, 

 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder 

die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäu-
dehöhe bestimmt sind, 
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I. bei bebauten Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

II. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschos-
se, 

III. bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung 

festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsäch-
lich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- und Campingplätze, 
Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Plan-

feststellungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist, wird –bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buch-
stabe h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und 

§ 7 Wohnungsbauerleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, sind zur Ermitt-
lung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie 
bestehen für 

 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
 

§ 5 
Beitragssätze 

 
(1) Der Beitragssatz im Bereich der erstmaligen Herstellung der zentralen 

öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage beträgt € 2,10. 
 

(2) Der Beitragssatz für den Ausbau (Erweiterung) der zentralen öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsanlagen wird bei Bedarf in einer besonde-
ren Satzung geregelt. 

 
(3) Der Beitragssatz für den Umbau der zentralen öffentlichen Abwasser-

beseitigungsanlagen wird bei Bedarf in einer besonderen Satzung ge-
regelt. 

 
(4) Die Beitragsschuld nach Buchstaben b) u. c) kann vor Entstehung der 

Beitragspflicht durch Ablösevereinbarung und/oder Erschließungsver-
trag abgelöst werden. 
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§ 6 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-
gentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Betragspflicht entsteht jeweils für die über eine Anschlussleitung an die 

Abwasseranlage anzuschließenden oder angeschlossenen Grundstücke mit 
dem Abschluss der Maßnahmen, die für die erstmalige Herstellung, den Aus-
bau (Erweiterung) oder Umbau der Abwasseranlagen oder von Teileinrichtun-
gen erforderlich sind und die den Anschluss des Grundstückes an die Abwas-
seranlage ermöglichen. 

 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn die Gesamtheit der Abwasseranlage durch 

neue oder wesentlich verbesserte Einrichtungen in der Weise verändert wird, 
dass sie als neue Einrichtung angesehen werden muss und das Behalten des 
Anschlusses damit zu einem neuen Anschluss wird. 

 
 

§ 8 
Vorauszahlungen 

 
(1) Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, so-

bald mit der Ausführung der Maßnahmen begonnen wird. § 6 gilt entspre-
chend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrages gegenüber dem Schuldner des endgültigen Beitrages zu verrech-
nen. 

 
(2) Die Vorauszahlung wird vom Abwasserverband nicht verzinst. 

 
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 

der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der 
Vorauszahlung. 

 
(2) Werden beitragspflichtige Grundstücke oder selbständig nutzbare Grund-

stücksteile landwirtschaftlich genutzt, kann der Beitrag auf Antrag gestundet 
werden, soweit das Grundstück oder die selbständig nutzbaren Grundstücks-
teile zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes genutzt werden müs-
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sen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann ganz oder teilweise verzich-
tet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des Einzelfalles unbillig wäre. 

 
 
 

III. Abschnitt 
Aufwendungsersatz 

 
§ 10 

Entstehung des Erstattungsanspruches 
 
Stellt der Verband auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Bei-
tragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte oder zu einem Grundstück verselbstän-
digte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind dem 
Verband die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksan-
schlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch 
entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. §§ 6, 8 und 9 gelten 
entsprechend. 
 
 

IV. Abschnitt 
Abwassergebühren 

 
§ 11 

Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen nach § 1 dieser Satzung 
und für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe 
werden Abwassergebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen 
Einrichtungen angeschlossen sind. 
 
Darüber hinaus werden Verwaltungsgebühren für die Erbringung gesonderter Leis-
tungen des Verbandes erhoben. 
 
 

§ 12 
Gebührenmaßstab, Gebührensatz 

 
(1) Die Gebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das direkt oder 

indirekt der Abwasseranlage bzw. der Grundstücksabwasseranlage zugeführt 
wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Abwasser. Daneben wird bei 
Grundstücksabwasseranlagen eine Grundstücksgebühr nach der Anzahl der 
Grundstücksentsorgungen erhoben. Als Abwassermenge gilt die dem Grund-
stück aus öffentlichen und privaten Wasser- oder Brauchwasserversorgungs-
anlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf dem 
Grundstück verbrauchten oder  zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der 
Abzug nicht nach Abs. 6 ausgeschlossen ist. 
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(2) Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wassermesser er-
mittelt, die den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen müssen. Bei 
der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage gilt die für die Er-
hebung des Wassergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. 

 
(3) Bei privaten Wasser- oder Brauchwasserversorgungsanlagen (z. B. Regen-

wassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige die Wassermenge dem 
Verband für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr 
innerhalb der folgenden 2 Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler 
nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. 
Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. 
Wenn der Verband auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann er als 
Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Er ist be-
rechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht 
ermittelt werden können. 

 
(4) Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, wo wird 

die Wassermenge vom Verband unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebüh-
renpflichtigen geschätzt. Der Zweckverband kann auf Kosten des Gebühren-
pflichtigen Gutachten anfordern. 

 
(5) Soweit Wasser nicht der Abwasserbeseitigungsanlage zugeführt wird, kann 

der Gebührenpflichtige eine entsprechende Absetzung verlangen. Diese be-
ginnt mit Antrag und Abnahme des zusätzlichen Wasserzählers. Als Nachweis 
gilt insbesondere das Messergebnis eines Zählers (geeichter Wasserzähler 
oder Abwassermesser), der auf Kosten des Gebührenpflichtigen einzubauen 
ist. Die zusätzlichen Wasserzähler sind an den Stellen einzubauen, hinter de-
nen nur Wasser entnommen wird, das nicht einer Abwasserbeseitigungsanla-
ge zugeführt wird. 

 
(6) Von dem Abzug nach Abs. 5 sind ausgeschlossen: 

 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(7) Für die Bearbeitung der Gebührenerstattung wird eine jährliche Zusatzgebühr 

in Höhe von 2,50 € erhoben, die mit der Gutschrift der zu viel erhobenen Be-
nutzungsgebühren verrechnet wird. 

 
(8) 1. Laufende Benutzungsgebühren: 

Die laufenden Benutzungsgebühren betragen je Kubikmeter: 
 

a) bei Ableitung des Schmutzwassers über das Kanalnetz in die Abwasseranlage 
€ 2,82 

 
b) bei Abfahren des Abwassers aus abflusslosen Sammelgruben  € 7,79 

 
c) bei Abfahren des Abwassers aus Hauskläranlagen € 22,85 
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 2. Zusatzgebühren 
Daneben wird für Buchstabe b) und c) eine Grundgebühr nach der Anzahl der 
Grundstücksentsorgungen (Abfuhr) erhoben. Sie beträgt je Abfuhr bei  
abflusslosen Sammelgruben  € 18,20  
Hauskläranlagen   € 18,20 

 
 3. Abwasserabgaben: 

Die Gebühr nach Buchstabe c) umfasst bei der Entleerung der Hauskläranla-
gen nicht die Abwälzung der vom Verband anstelle der Kleineinleiter gezahl-
ten Abwasserabgabe. Diese wird gesondert erhoben.  

 
 

§ 13 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstückes, bei Wohnungs- oder 

Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers 
gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer einer Eigentümerge-
meinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück 
entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Anstelle des Eigentümers des Grundstückes, bei Wohnungs- oder Teileigen-

tum der Wohnungs- oder Teileigentümer ist derjenige gebührenpflichtig, der 
aufgrund eines Schuldverhältnisses oder dinglichen Rechts Nutzung von 
Wohnungen, Räumen oder sonstigen Teilen von Grundstücken oder Erbbau-
rechten, für die eigene geeichte Wasserzähler vorhanden sind, berechtigt ist. 
Mehrere Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 
(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn 

des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichti-
gen über. Wenn der bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den 
Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum 
bis zum Eingang der Mitteilung beim Verband entfallen, neben dem neuen 
Pflichtigen. 

 
 

§ 14 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht sobald das Grundstück an die öffentlichen Einrichtun-
gen angeschlossen ist und/oder den öffentlichen Einrichtungen von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt 
wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
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§ 15 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen 

erhoben wird (§ 12), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31. 12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

 
 

§ 16 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 

der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der 
Abschlagszahlungen. Die Gebühr und die Abschlagszahlungen können zu-
sammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 
(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind 

Abschlagszahlungen zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird 
durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 
(3) Vorauszahlungen (Abschlagszahlungen) werden mit je einem Zwölftel des 

Betrages nach Satz 2 am 15.01., 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 
15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und 15.12. mit der Wasserrechnung 
über Hamburg Wasser GmbH im Auftrag des Abwasserverbandes Siek erho-
ben. 

 
 

V. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 17 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
 
Die Abgabepflichtigen haben dem Verband jede Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom Ver-
äußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind 
auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-
flussen (z. B. grundstückseigene Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen, Wasser-
zuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgabepflichti-
ge dies unverzüglich dem Verband schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
Beauftragte des Verbandes dürfen nach Maßgabe der Abgabenordndung Grundstü-
cke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen 
oder zu überprüfen; die Abgabepflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
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§ 18 
Datenverarbeitung 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, die zur Anwendung und Durchsetzung dieser Sat-

zungsbestimmungen erforderlichen personen-, betriebs- und grundstücksbe-
zogenen Daten zu verarbeiten. Zu diesem Zweck werden Daten von den Ei-
gentümerinnen, den Eigentümern, den Erbbauberechtigten, den sonstigen 
dinglich Berechtigten und Verpflichteten nach dieser Satzung sowie gem. § 
10 Abs. 4 i. V. mit § 9 Abs. 2 Nr. 1 LDSG von dem Katasteramt, dem Grund-
buchamt, den Unterlagen der Unteren Bauaufsichtsbehörde und des Bauam-
tes der jeweiligen Gemeinde, den Meldebehörden und aus eigenen Bau- und 
Grundstücksakten erhoben. 

 
(2) Soweit eine verbandsangehörige Gemeinde die öffentliche Wasserversor-

gung selbst betreibt, ist der Verband berechtigt, die im Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuver-
arbeiten. 

 
(3) Soweit eine verbandsangehörige Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasser-

versorgung eines Dritten bedient oder in der Gemeinde die öffentliche Was-
serversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist der Verband berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben 
nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbe-
zogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesem Dritten mitteilen zu 
lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterzuverarbeiten. 

 
(4) Der Verband ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichti-

gen und von den nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeich-
nis der Abgabenpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbei-
ten. Die Daten können wiederum ganz oder teilweise zu eigenen Dateien zu-
sammengefasst werden. 

 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 17 gegenüber dem Verband der nach 
dieser Satzung geforderten Auskunfts-, Anzeige- u. Duldungspflicht nicht nach-
kommt. 
 
 
 
 
 
 



 12 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren (Beitrags- und Gebüh-
rensatzung) tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 23.11.2011 außer Kraft. 
 
Die Satzung ist auszufertigen und örtlich bekanntzumachen. 
 
 
Siek, den 19.12.2016 
 
 
 
 
 
 
(Dieter Schippmann) 
Verbandsvorsteher 
 


